


Fehler! Textmarke nicht definiert.Sportanlagen 

Gesuch zur Benützung





	Veranstalter
	     

	Verantwortliche

Person
	Name, Vorname
     
Strasse
     
PLZ, Ort
     
Telefon-Nr.
     
Email
     


	Zweck der Benützung
	     

	
	
	Zeit: von / bis

     

	Datum bzw. Daten
	     
	

	
	     

	Turnhallen
	Fehler! Textmarke nicht definiert.  Turnhalle 1 Sarnen
Fehler! Textmarke nicht definiert.  Turnhalle Kägiswil

 Doppelturnhalle Sarnen
Fehler! Textmarke nicht definiert.  Turnhalle Wilen

Fehler! Textmarke nicht definiert.  Turnhalle 2 (1/3 Hallenanteil)
Fehler! Textmarke nicht definiert.  Turnhalle Stalden

Fehler! Textmarke nicht definiert.  Turnhalle 3 (2/3 Hallenanteil)



	Sportplätze
	Fehler! Textmarke nicht definiert.  Seefeld Sarnen
Fehler! Textmarke nicht definiert.  Mos Stalden

Fehler! Textmarke nicht definiert.  Hasli Sarnen 

Fehler! Textmarke nicht definiert.  Kägiswil



	Hartplätze
	Fehler! Textmarke nicht definiert.  Sarnen
Fehler! Textmarke nicht definiert.  Wilen

Fehler! Textmarke nicht definiert.  Kägiswil
Fehler! Textmarke nicht definiert.  Stalden



	Sportplatzgebäude
	Fehler! Textmarke nicht definiert.  Sportplatzgebäude FC Sarnen (Vermietung durch FC Sarnen)

Fehler! Textmarke nicht definiert.  Sportplatzgebäude Stalden



	Weitere Räume und

Einrichtungen
	Fehler! Textmarke nicht definiert.  Umkleideräume und Duschen      
Fehler! Textmarke nicht definiert.  Bühne Turnhalle Stalden

Fehler! Textmarke nicht definiert.       
Fehler! Textmarke nicht definiert.       
Fehler! Textmarke nicht definiert.       
Fehler! Textmarke nicht definiert.       


	Gelegenheits-

wirtschaft, etc.
	Fehler! Textmarke nicht definiert.  Festwirtschaftsbetrieb Fehler! Textmarke nicht definiert.
Fehler! Textmarke nicht definiert.  Festwirtschaftsbetrieb      
Fehler! Textmarke nicht definiert.  Technisches Personal für zusätzliche Leistungen




Bemerkungen

1. Die Benützungsordnung für die Sportanlagen der Einwohnergemeinde Sarnen vom 22. Mai 2000 wird integrierenden Bestandteil dieser Bewilligung bilden.

Art. 9
Die Benützer sorgen für Ruhe und Ordnung in und um die Sportanlagen.

Art. 10
Das Rauchen ist in den Turnhallen, Nebenräumen sowie auf sämtlichen WC-Anlagen verboten.

Art. 11
Während dem Trainings- bzw. Spielbetrieb ist das Konsumieren von Getränken und Esswaren in den Turnhallen nicht gestattet. 

Art. 12
Die Sportplätze dürfen bei schlechten Witterungs- und Platzverhältnissen nicht benützt werden. Für die Sperrung ist der Platzwart zuständig.

Art. 13
Bei Veranstaltungen muss auf eigene Kosten ein Sicherheits- und Parkdienst organisiert werden.

Art. 19
Das Einholen von zusätzlichen Bewilligungen ist Sache der Benützer.


Für den Betrieb einer Gelegenheitswirtschaft, für die Abgabe von gebrannten Wassern aller Art (z. B. Kaffee-Schnaps) sowie für die Durchführung einer Tombola benötigen Sie eine zusätzliche Bewilligung, die beim Volks- und Sicherheitsdepartement Sarnen, Brünigstrasse 160, 6060 Sarnen einzuholen ist.

2. Die Benützer sind verpflichtet, sich mindestens 3 Tage vor der Veranstaltung beimFehler! Textmarke nicht definiert. zuständigen HauswartFehler! Textmarke nicht definiert.

 FORMDROPDOWN Fehler! Textmarke nicht definiert. bzw. bei der zuständigen Hauswartin (während den ordentlichen Schalteröffnungszeiten) zu melden !

3. Die vorgeschriebenen Brandschutzvorschriften sind strikte einzuhalten!

Bemerkungen

     
     
......................................................................

Ort, Datum
Unterschrift

Das vollständig ausgefüllte Formular kann uns via Email oder per Post zugestellt werden.

Email-Adresse
vermietungen@sarnen.ow.ch
Postadresse
Einwohnergemeinde Sarnen, Vermietungen,


Brünigstrasse 160, Postfach 1263, 6061 Sarnen










�PAGE \# "'Seite: '#'�'"  �� Der Sportplatz Hasli ist seit dem Hochwasser 2005 nicht mehr in Betrieb.
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